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NACH ARTIKEL 17 EPBD – ENERGY PERFORMANCE FOR BUILDING DIRECTIVES
Dieser Kurs ist im Hinblick auf die EPBD Artikel 17 als Fort- und Weiterbildung für Personen gedacht, die aufgrund ihrer Befugnis einen Energieausweis 
erstellen dürfen, oder für Personen, die in ihrer Arbeit mit diesem Thema befasst sind. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erstellung des Ausweises 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sowie die Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen in unabhängiger Weise durch qualifizierte und/oder 
zugelassene Fachleute erfolgt, die entweder selbstständig oder bei Behörden oder privaten Stellen angestellt sein können. Eine fundierte Ausbildung fordert 
auch das neue EAVG (Energieausweis-Vorlage-Gesetz), indem es im Hinblick auf die Gewährleistung lt. § 922 ABGB die Richtigkeit der Energiekennzahlen 
als Bedingung festlegt, und die Haftung des Energieausweisrechners gegenüber dem Käufer im Gesetz verankert.
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ZIELGRUPPE
» Baumeister, Architekten, Techniker, Planer, Energieberater, Konsulenten, andere mit der Berechnung und Kontrolle von Energieausweisen befasste 
Personen. 2014 wurde dieser Personenkreis erweitert und die Gewerbebehörde lässt eingeschränkte Gewerbeberechtigungen im vorgenannten Personenkreis 
zu, wenn der Nachweis einer positiv abgelegten Zertifizierungsprüfung erbracht wird.

ZIEL
Zulassung nach EPBD, Artikel 17 – unabhängiges Fachpersonal

HINWEIS 
Bitte beachten Sie die auf der Homepage und im Kursprogramm der BAUAkademie BWZ OÖ angeführten Hinweise (Zertifikat, Fristen, Berufsausübung, 
Notebook)
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